
 

 

 

 

 

 

Rechenmodell zur Zahlungsfähigkeit nach OGH 3 Ob 99/10w vom 19.01.2011 
 

 

 

 

I. SCHRITT 1 laut OGH: Annahme der Zahlungs(un)fähigkeit         

  
 
           

  Summe der Verbindlichkeiten zum Stichtag X0 1000         

  davon zum Stichtag X0 tatsächlich fällige Schulden 800         

  abzüglich vorhandene liquide Mittel:           

 

  
 

          

1) Vorhandene Liquide Mittel zum Stichtag X0: Variante 1 780         

2) Vorhandene Liquide Mittel zum Stichtag X0: Variante 2 750         

3) Vorhandene Liquide Mittel zum Stichtag X0: Variante 3 810         

              

  Ergebnis SCHRITT 1:   

in % von 
800       

  

Deckungslücke Variante 1 -20 -2,50%   < -5% Annahme  
zahlungsfähig 

  

Deckungslücke Variante 2 -50 -6,25%   > -5% Annahme  
zahlungsUNfähig 

  

Überdeckung Variante 3 10 1,25%   > 100% objektiv  
zahlungsfähig 

              

              

 

Schritt 1 

Schritt 2 

Liquide Mittel: 

Kassa, 

Bankguthaben, 

noch ausnutzbare 

Rahmen, Schecks, 

Wechsel etc 
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Erweiterung 
aktivseitig 

 

II. SCHRITT 2 laut OGH: Nachweis, ob allenfalls NUR Zahlungsstockung in Variante 2 vorliegt  

  

                

    Bsp. A   Bsp. B       

  Alsbald beschaffbare Mittel:             

  zu erwartender Cashflow (Ø 3 Monate) 20 15       

  Eintreibbare bestehende Forderungen 10 10       

  Veräußerbares Vermögen (zB Wertpapiere) 20 20       

  Aufnehmbare Mittel 10 0       

  Summe alsbald beschaffbar 60 45       

          

  abzgl. Deckungslücke aus SCHRITT 1: -50 -50       

  Deckungslücke/Überdeckung SCHRITT 2 10 -5       

    

 

  
 

  

 

  
 

      

                

                

                

                

                

                

                

                

                

  Ergebnis SCHRITT 2:             

                

  Nachweis, dass NUR Zahlungsstockung erbracht? JA 
 

NEIN     

    

 

  
 

  

 

  
 

    

                

                

    zahlungsfähig   zahlungsUNfähig       

    zum Stichtag X0   zum Stichtag X0       

 

Schuldner muss binnen 

3 Monaten ALLE fälligen 

Schulden begleichen 

können. Die Lücke muss 

also beseitigt sein. Dies 

ist in Bsp. B nicht der 

 Fall.


